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Beilage Nt. 27 192
Ptz 2868192

E N T W U R F

GeseXz, mit dern die Bauordnung für l{ien geändert t ird

l{ iener Landtag hat beschlossen:

Art ikel I

Die Bauordnung für Wien, LGBI. für Wien Nr. 11/1930, in der
Fassung der cesetze.LGB1 . f t i r  Wien Nr. t2/:-g3O, cBl .  der
Stad t  Wien Nr .  1 /1935 und 33 /1936,  LGBI .  fü r  Wien Nr .  17 l
L 9 4 7 ,  4 5 / 1 9 4 9 , .  1 6 / L 9 5 5 ,  2 8 / L 9 5 6 ,  L 4  l r g 5 8 ,  3 t / ! 9 6 0 .  1 6 / 7 9 6 L ,
3 / 1 9 6 4 ,  7 0 / 7 9 6 4 ,  g l ! 9 6 7 ,  L 3 / : - 9 6 8 ,  6 / r g 7 o ,  L 5 / t g 7 o ,  2 5 / t g 7 r ,
1 6 / 7 9 7 2 ,  2 8 / r 9 7 4 ,  ! 8 1 ] - 9 7 6 ,  ! 7 / ] - s A L ,  3 0 / 7 9 A 4 ,  1 9 / 1 9 8 6 ,  2 S l
t 9 8 7 ,  2 9  1 t 9 8 7 ,  7 / ! 9 9 0 ,  L 5 / ! 9 9 t ,  3 2 1 ! 9 9 L ,  3 7  / r 9 9 L ,  2 8 l j - g g 2 ,
3l l l992 wd 34/7992 sowie der Kundnachungen LGBl. für Wien
N r .  7 / 1 9 5 0 ,  t 3 / l 9 A S ,  L / L 9 8 6 ,  1 2 l 1 9 S 5  u n d  g / t 9 9 2  w i r d  w i e
folgt geändert:

1 .  S  5  Abs .  4  l i t .  k  lau ter :

rrk) Bestinnungen über die Ausbildung der Schauseiten und
Dächer der Gebäude, insbesondere über die Begrünung der
Dächer, sowie über dj.e Dachneiltungen, die auch nit mehr
a1s 45 Grad, im cartensiedlungsgebiet auch mit nehr als
25 Grad festgesetzt ererden können;r'

2 .  S  S äbs .  4  l i t .  z  Laute t :

trz) besondere Bestirnrnungen für Hochhäuser binsichtlich der
Zweckbestinmungen innerhaLb der Widrnungskategorie, denen
die Gebäude zuzuführen sind, sowie hinsichtl ich der bau-
lichen Gliederung und cestaltung. t.

Der
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3. S 69 sant Überschrlf t  lautet:

dUnwesentliche Ablreichungen von Bebauungsvorschriiten

S 69. (1) Für einzelne Bauvorhaben hat die Betrörde nach llaß-
gabe des Abs. 2 über die Zulässigkeit folgender Abweichungen
von den Bebauungsvorschriften zu entscheiden:

a) Abweichungen von den festgesetzten Fluchtlinien oder
Höhenlagen für jede Art von Baulichkeiten, von Baulinien Je-
doch nur für den näch S 70 belr i l l igten Baubestand;

b) gänzl iches oder teiLweises Abweichen von den. Bauf l-ucht-
linj.en zum Ztecke der Erhaltung -schützenslrerten Baumbestandes
in al len Bauweisen für jede Art von Baulichkeiten, sofern die
zulässige Ausnützbarkeit des Bauplatzes nicht tiberschritten
wirdr '

;  "c} Unterbrechungen dei..geschlossenen Bauweise für jede Art
von Baulichkeiten;

d) das Unterschreiten der genäB S 5 Abs. 4 lit. h und ge-
näß S 77 Abs. 4 lit. a bestinunten sowie der bauklasserunäßigen
üindestgebäudehöhe in al len Baukiassen'für jede Art von Bau-
l ichke iten ;

' e) 'das Überschreiten der gesetzlichen Beschränkung der
bauLichen Ausnützbarkeit von l,littelbauplätzen in der cruppen-
bauweise, un eine entsprechende Gebäudetiefe zu gewährlei-
stenr, oder auf Bauplätzen anderer Bauweisen zur Errichtung
zeitgenäßer Zubauten an bestehende Gebäude für jede Art von

. Baulichkeiten;

f) Abweichungen von den Bestinrnungen des Bebauungsplanes
nach S 5  Abs .  4  l i t .  d ,  € ,  .  i ,  k r .  D ,  r t r  o ,  p r  g ,  r ,  s  und y



für jede Art von Baulichkeiten, nach tit. k jedoch nur bis zu
einer Dacbneigung von 45 Grad, und nach S 5 Abs. 4 lit. w
hinsichtlich der Errichtung von Geschäftshäusern sowie hin-
sichtlich der Beschränkung des Rechtes, Fenster von Aufent-
haltsräunen von Wohnungen zu öffentlichen Verkehrsflächen
herzustellen r.

g) von der Anlage der genäß S 5 Abs. 4 1j. t .  f  festgesetz-
ten Lage von Laubengängen, Durchfahrten, Durchgängen oder Ar-
kaden unter der Voraussetzung, daß gleichzeit ig eine recht-
l ich gesicherte, von Standpunkt des öffentl ichen Interesses
aus gleichwerti.ge andere Lösung verwirklicht lyird;

h) Abweichungen von den festgesetzten Widnungen bei Unbau-
ten, Zubauten oder Errichtung von Nebengebäuden, nenn nit den
Bau keine Vergrößerung der Nachteile oder Belästigungen der
Nachbarn gegenüber den bisherigen Zustand verbunden ist;

,i) Abhreichungen .von Bebauungsplan oder von gesetzlichen
Seschränkungen der zulässigen Gesantbebauung, die eine Folge
von Bestinnungen des Bebauungsplanes sind, bei Errichtung von
Indus t r iebauten  (S .117 Abs.  1 ) ,  Sonderbauten  (S  121 Abs.  1 )
und landlrirtschaftl ichen Nutzbauten, erenn diese Abneichungen
durch die Funktion des Gebäudes beziehungsweise der baul ichen
Anlage sachLich gerechtfert igt sind;

. j) Abweichungen vorn Bebauungsplan hinsichtlich der Errich-
tung von GerneinschaftsanLagen in Gartensiedlungsgebieten (S 4
Abs. 2 l i t .  C punkt b), sofern dj.e hiefür festgesetzten
Grundflächen tnit ceneinschaftsanlagen nicht bebaut rrerden
soll.en und eine gleichwertige Lösung innerhalb dersäIben als
Gartensiedlungsgebiet gewidrneten crundflächen gefunden wird;

k) in Wohnzonen nach lr{aßgabe des Abs. Z Ausnahnen von Ver-
bot der Verwendung einer wohnung oder eines Teiles einer l{oh-
nung ausschließ]j.ch oder übertri.egend für andere aLs Wohn-



r._- zuecke (S 7a Abs. 3) sowie von Verbot des Ausbäues der Dach-
geschosse für andere Zwecke als f,:r lfohtungen, Hausnaschkil-
chen und die dazugehörigen Nebenräurne sonie für Triebwerks-
räuEe (S 7a Abs. 4) i

1) Ausnahrnen vom Verbot der Anordnung des Fußbodens von
Aufenthaltsräunen oberhalb der für die Beurteilung der zuläs-
sigen Gebäudehöhe naßgebenden Ebene (S 87 Abs. 7);

rn) das Überschrei.ten der genäß S 5 Abs. 4 1it. h und gernäß

S 77 Abs. 4 1it. a bestinnten sowie der bauklassenmäßigen ce-
bäudehöhe in al len Bauklassen, wenn das Interesse an der ce-
staltung des örtlichen Stadtbildes überwiegt; hiebei darf das
vom Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild weder ge-

stört noch beej.nträchtigt verden;

n) in Schutzzonen Abweichungen von den Bestinnungen des
Bebauungsplanes, insbesondere auch von der festgesetzten Bau-

,. J,in.ie, ienn das .öffentliche. fnteresse. an einer besonderen Si-

. tuieruru1. und Ausbi.ldung des Baukörpers zur cestaltung des
örtlichen Stadtbildes überwiegt und die zulässige Ausnützbar-

. keit des Bauplatzes nicht überschritten Irirdi

o) das tiberschreiten des Ausnaßes der genäß 5 76 Abs. 10
und 11 zuLässig bebauten F1äche einzelner cebäude, soweit
dies deren besti.rnrnungsgenäßer Verwendungszr,reck erf ordert.

(2) Durch Abweichungen nach Abs. 1 darf die Bebaubarkeit
.der Nachbargrundflächen ohne nachgewiesene Zustiruoung des be-
troffenen Nachbarn nicht vernindert werden; an Enlssionen
darf nicht mehr zu erwarten sein, a1s bei einer der Flächen-
widnung entsprechenden Nutzung typischerweise entsteht. Im
übrigen darf, abgesehen von den unter Abs. 1 lit. a bis o nä-
her genannlen Voraussetzungen, von den Bestinunungen des FIä-
chenwidnungsplanes und des Bebauungsplanes nur unwesentlich
algewichen werden; es dürfen das von Flächennidmungsplan und



Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild nicht störend' 
beej.nfluBt und die beabsichtigte Flächennutzung sowie Auf-

. schließung nicht grundlegend anders werden. Die Grände, die

. für die Abweichung sprechen, sind nit den Gründen, die dage-
gen sprechen, abzuwägen. Insbesondere ist auf den konsensge-
näßen Baubestand der betroffenen Liegenschaft und der Nach-
barliegenschaften sowie auf den Unstand, daß die Ausnahraebe-
willigung nur für die Bestanddauer des Baues gilt, Bedacht zu
nehmen. Voro Bauhrerber geltend genachte verpflichtungen aus
Bundes- oder anderen Landesgesetzen sind zu berücks ichtigen,
desgleichen, ob die Abr.reichung einer zeitgenäßen Ausstattung

. des konsensgenäßen Baubestande" oa". des geplanten Baues
dienLich ist.

(3) Die Bewil l igung von unnesentl ichen Abweichungen von
Bebauungsvorschriften ist nur auf Antrag zulässig; das Ansu-
chen un Baubewil l igung gi l t .zugleich a1s Antrag auf Bevl l1i-
gung der für das Bauvorhaben erforderlichen unresentlichen

'''Ablre.ichungen . von .".Bebauungsvorschrif ten .

(4) Über den Antrag auf Bewill.igung von unwesentLichen Ab-
weichungen von Bebauungsvorschriften hat die Behörde schrifr-
Lich durch Bescheid unter Bezugnahme auf ein bestinntes Bau-
vorhaben nach Abschluß des Ernittlungsverfahrens über das An-
suchen un Bauber.rilligung unbeschadet des Abs. 8 zu erkennen;
die Behörde darf nur Anträge, die sich auf ein bestinuntes

'Bauansuchen beziehen und nit  Bauplänen gernäß S 63 Abs. 1 l i t .
a belegt sind, nach Abschluß des Ernittlungsverfahrens über
das Ansuchen un Baubenilligung in Behandlung nebDen. Durch
den Bescheid uerden der Flächenwidnungspl.an und der. Bebau-
ungsplan weder abgeändert noch ergänzt. Sind Einrendungen er-
hoben worden, ist über sie zu erkennen, wenn deren gtitliche
Ausgleichung nicht gelungen ist; privatrechtliche Einwendun-
gen sind anzuführen und auf den Zivilrechtsweg zu verveisen.
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(5) Der Antrag auf Ber.rilligung von unwesentlichen Abwei_
chungen von Bebauungsvorschriften ist nach Abschlu6 des f,r-
rnittlungsverfahrens tiber das Ansuchen'um Baubewilligung unbe-
schadet des Abs, I  an die ört l ich zuständige Behörde (S f: :1
üeiterzuleiten.

(6) Widerspricht ein Ansuchen um Bauber.rilligung den Be-
stinnungen des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes
derart, daß der Unfang einer unwesentlichen Abänderung oder
Ergänzung des Flächenwidrnungsplanes beziehungsweise des Be-
bauungsplanes überschrit ten wird, ist es abzuweisenp ein rnit
den Ansuchen urn Baubewilligung verbundener ausdrücklicher An-
trag auf Bewilligung von unr,resentlichen Abweichüngen von Be-
bauungsvorschrif ten. gi l t  in diesen Fal le als den Ansuchen ur[
Baubewil l igung nicht beigesetzt.  Dies gi l t  auch, uenn der
Bauwerbelrnit den Ansuchen un Baubewiltigung ausdrücklich
einen Antrag auf Bewilligung von unwesentlichen Abweichungen
von Bebauungsvorschriften stellt, ohne daß sein Bauvorhaben
ej.ner, solchen.3enilligung .bedarf ,r-. beziehungswei.se wenn das
Errnittlungsverfahren über das Ansuchen urn Baubewilligrung er-
gibt, daß die Bauber^ril l igung ohne Anderung des Bauvorhabens
oder der BaupJ.äne versagt lrerden nuß.

(7) Ausnahrnen genäß Abs. 1 l i t .  k hinsichtl ich der Urnwid-
mung von Aufenthaltsräumen in llohnzonen sind unbeschadet des
Abs. 2 in wohngebieten nur dann zulässig, wenn dadurch die
'ftir wohnungen verrrendeten F1ächen nicht weniger als 80 vH der
Sunme der Nutzflächen der Hauptgeschosse, jedoch unter Aus-
schluß des Erdgeschosses betragen; in Wohngebieten und in ge-
mischten Baugebieten ist eine Ausnahne seiters auch dann zu
berriLligen, wenn die t{ohnqualität in den betroffenen Aufent-
haltsräurnen durch äußere Urnstände wie Innissionen, Belich-
tung, Beltiftung, fehlende sonstige Wohnnutzungen in selben
Haus oder die besonders schlechte Lage in Erdgeschoß und ähn-
Liches gernindert ist oder wenn Einrichtungen, die der iokalen
Versorgung der Bevölkerung dienen, geschaffen oder en ei.tert



uerden sollen

cher Nähe in

oder uenn zugleich anderer wohnraum in räurnli-
zunindest gleichet0 Ausnaß geschaffen wird.

(8) Vor der erst instanzl ichen Bewil l igung der erforderl i-
clten unnesentlichen Abweichungen von Bebauungsvorschriften
darf die Baubewil l igung nicht ertei l t  verden. cegen einen Be-
scheid, nrit dern über den Antrag auf BewiLligung von unuesent-
Iichen Abhreichungen von Bebauungsvorschriften entschieden
wird, ist eine abgesonderte Berufung nicht zulässig. Die Be-
rufung kann nur nit der Berufung gegen die Entscheidung über
das Ansuchen utn Baubehrilligung verbunden werden, die sich auf
die Entscheidung tiber Abweichungen von Bebauungsvorschriften
stützt.  Die Besi l l igung unwesentl icher Abweichungen von Be-
.bauungsvorschriften steht nachträglichen Anderungen des Bau-
vorhabens. nicht entgegen, sofern die Abweichung nicht berührt
wird. rr

4 .  S  97  Äbs .  1  und 2  lau ten :

n(1) Alte baul ichen Anlagen sind nach den Erfahrungen der
technischen Wissenschaften herzustel len. Die dabei verhrende-
ten Baustoffe und Bauteile und angewendeten Bauarten haben
den gel.tenden Vorschrif ten zu entsprechen und nüssen brauchi
bar sein. Brauchbar ist ein Bauprodukt, rrenn es zur Herstel-
Iung von cebäuden oder von baulichen Anlagen geeignet ist,
die den geltenden Anforderungen an di.e nechanische Festigkeit
und Standsicherheit,  den .Brandschutz, die Hygiene, die Ge-
sundheit und den Unweltschutz, dle Nutzungssicherheit, den
Schallschut.z, die Energieeinsparung und den wämeschutz ent-
sprechen. Die Landesregierung kann für die Erfüllung dieser
Anforderungen nit Verordnung Klassen und LeLstungsstufen
festlegen, die in öNoRI,tEl,l, harnonlsierten oder anerkannten
Nornen oder entsprechenden Regelungen zur Unsetzung von
Richtlj.nien der Er,rropäischen Geneinschaften enthalten sind;
dabei hat sie die kl irnatischen verhältnisse, die Lebensge-
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nohnhei.ten'und die herkönnlichen Sicherheitsanforderungen zu
berilcksichtigen.

(2) Der Beweis, daB ein zu verwendender Baustoff oder Bau-
teil oder eine anzuwendende Bauart den Erfahrungen der tech-
nischen gfissenschaften entspricht und brauchbar (Abs. 1) ist,
obliegrt deu Bauqrerber. rl

5. S gZ Abs. 3 erster Satz lautet:

ttDie Belreispflicht nach Abs. 2 besteht nicht für Baustoffe,
Bauteile oder Bauarten beziehung='weise die Verbindung eines
bestinrnten Baustoffes oder Bauteiles nit einer bestinmten
Bauart,, die .durch Verordnung der Landesregierung oder des lita-
gistrates zugelassen sind oder gernäB den Vorschriften über
das Inverkehrbringen das CE-Zeichen tragen. r'

5. S 120 sarnt Überschrift Lautet:

ItHochhäuser

S 120. (1) Hochhäuser- sind cebäude nit einer Gebäudehöhe von
inehr als 25 n.

(2) Al1e ceschosse sind durch Brandrnauern in Brandab-
schnitte von höchstens 7Oo n2 ceschoßfLäctre zu unterteilen,

'vobei die Flächen der Stiegenhäuser samt Schleusen und Auf-
zugsschächte au8er Betracht bleiben.

(3) Türen, die ln Stiegenhäuser oder in Schleusen filhren,
ntissen zunindest feuerhenruend und selbstzufallend eein. Ein-
bauten sowl.e Boden-, tfand- und Deckenbeläge in Stiegenhäusern
und schreusen rnüssen aus nicht brennbaren stoffen hergestelLt
sein.
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. (4) Fensterbrilstungen sind uit einer tlindesthöhe von 1 n
- f}|erzurtdn 

en .- -hgigi 
eri *undj-aatone 

Si öd nrrr dänn Zü ä s giq;

nenn sie nindestens 1 n tief sind und eine feuerhennende Brü-
stung mit einer t{indesthöhe von 1,10 n häben. In den hinter
Loggien und Balkonen gelegenen Teilen der Außenwand nllssen
Fensterbrüstungen nietit hergesteltt werden.

(5) Türen in notwendigen Verbindungsnegen (S 106 Abs. 1)
nilssen in der Fluchtrichtung aufschlagen.

(6) Ausreichend be- und entlüftete Schleusen rnit feuerhern-
nenden und selbstzufallenden htitJr, nüssen in Zuge folgender
Verbindungsnege vorgesehen hrerden:

1. zvischen Kellergeschoß und
2.. zwischen Garagen einerseits

den Auf zügen andererseits,.
3. zii,schen den Gebäudeinneren

' oder' NiederspannungsräunenI

4. zrrischen den Gebäudeinneren

(7) Der Stiegenlauf zwischen Keller und Erdgeschoß ist
baulich so zu gestalten, daß aus den Stockwerken flächtende
Personen nicht versehentlich in das KellergeschoB gelangen.

(8) Stiegenstufen rnüssen, renn sie nicht auf Laufplatten
aufliegen, aus soLchen Stufen bestehen, die eine geschlossene
Untersicht biiden, und dürfen nicht freitragend bergestellt
sein. Spitzstufen sind bei notrendigen Stiegen unzulässig.

(9) Die Stiegen sind hinsichtlictr threr Anordnung, Lhrer
Anzahl,'ihrer Verbindung untereinander und ihrer Lüftung. so
auszuführen, daß sie unter Berlicksichtigung der besonderen in
Itochhäusern herrschenden Verhältnisse in cefahrenfalle das
sichere verlassen des Gebäudes gewährleisten. Die Landesre-

Erdgeschoß;

und dem Stiegenhaus oder

und Transformatorenräumen

und dern llü1lsa'nrnelraum.
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gierung kann durch verordnung nähere Vorschriften tiber. die
- gegenüber den Bestiumungerr des S -106-nach diesen crundsätzen

sich ergebenden höheren Anforderungen, insbesondere hinsicht-
lictr der bauLichen Ausführung der Stiegen, ihrer Ausnaße,
ihrer Anordnung und Anzahl innerhalb eines Brandabschni.ttes
und ihrer Verbindung untereinander und nit den übrigen Ge-
bäude erlassen.

(10) Die Aufzüge sind hinsichtl ich ihrer Anordnung und ih-
rer Anzahl so auszuführen, daß sie den in Hochhäusern herr-
schenden besonderen verhältnissen entsprechen. Für jeden

. 
Brandabschnitt  ist nindestens ein Aufzug vorzusehen, dessen
Benützbarkeit auch in Brandfar.le für die ersten Bekänrpfungs-
maBnahmen geuährleistet ist. Die Landesregierung kann durch
verordnung nähere vorschriften tiber die gegentiber den Bestin-
nungen des S 108 nach diesen crundsätzen sich ergebenden hö_
heren Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der baulichen
Ausführung der Aufzüge, ihrer Ausmaße, ihrer Anordnung und

.i -, AnzahL innerhalb eines Brandabschnittes und ihrer verbindunq
nit dern t ibr igen Gebäude erlassen.

(11) Für die Beheizung sind nur Zentral- oder Elektrohei-
zungen beziehungsweise Fernwärrne zuIässig. Heizräune für
f este, f J.tissige und gasf örrnige Brennstof f e sor,rie Brenn-

. stofflagerräune dürfen in Hochhäusern nicht untergebracht
werden. Die verwendung von cas a1s Energieträger innerhalb
der einzelnen t{ohnungen oder Betriebseinheiten ist unzuläs-
sig.

(12) In Hochhäusern ist eine von allgeneinen Stronnetz un-
abhängige Stronquelle vorzusehen. Dj.ese Stronquelle nuß sich
bei liletzausfall selbsttätig einschalten und an gesicherter
Stel le von Hand aus einschaltbar sein. An diese Stronquelle
sind alle ftir das sichere Verlassen des cebäudes in cefahren-
falle, insbesondere auch durch behinderte personen, für die
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Brandbekänpfung und f{ir die kurzfristige Aufrechterhaltung

@gener+sFde+--
lichen elektrischen Einrichtungen anzuschließen. Die Landes-
regierung kann durch Verordnung nähere Vorsctrriften tiber die
Ariordnung der Stronguelle, die HersteJ.lung der Anschl{lsse so-
wie über die unbedingt notuendigen anzuschlieBenden Anlagen
erlassen.

(13)  E ine  B l i t zschutzan lage (S .95  Abs.  2 )  i s t  vorzusehen.

(14) In der Nähe jedes Stiegenhauses ist in jeden cesctroß

ein Naßlöscher anzubringen; ebenso ist eine nasse Löschrras-

sersteigleitung rnit Vlandhydranten in jedem Geschoß und rnit
-.tlasserdruckerhöhungsanlagen eineurichten. fn Abhängigkeit vorn

Verlrendungszweck sovie der Gebäudehöhe sind autonatische
. L,öscheinrichtungen vorzusehen.

(15) Die Baubewilligung für Hoehhäuser kann von erhöhten

baulichen, .sicherheitstechnj.schen und betrieblichen Anforde-

rungen sonie von der Ausführung entsprechender Zufahrten ab-

hängig gemacht werden, soweit dies wegen der besonderen Läge

des Einzelfal les in Hinbl ick auf die ört l ichen Gegebenheiten

sowie infoLge der Lage, der Bauart,  des Unfanges und der Art

der Benützung des Hochhauses oder aus Gründen des Brand-

schutzes und der Sicherheit der in Gebäude anwesenden Perso-

nen (Benützer und Besucher) erforderl ich ist.  Soweit sicher-

heitstechnische Anforderungen, insbesondere Betriebsvor-

schrif ten, in den Bauplänen nicht dargestel l t  werden können,

sind sie durch Auflagen vorzuschreiben. fn der Bewil l igung

ist die periodische Überprüfung der sicherheitstechnischen

Einrichtungen durch hiezu Befugte vorzuschreiben. rr

?. S 135 Abs. 1 lautet: 
.

tt(1) Übertretungen dieses Gesetzes und der auf Grund die-

ses Gesetzes erlassenen Verordnungen uerden nit Geld bis zu
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300.OOO S oder nit Freiheitsstrafe bis zu sechs tfochen b€-

straft .  r l

8. S 136 Abs. 2 lautet:

tr(2) Über Berufungen in Strafverfahren entscheidet der Un-

abhängige Verrdaltungssenat. Gegen dessen Entscheidung kann

der lttagistrat Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den ver-

waltungsgerichtshof erheben. tr

artitei rr
fnkrafttreten

(1) Artikel I Z 4 und 5 treten gleichzeitig mit den Abkornnen

liber den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. . . l : lg92 ln

Kraft.

. . '.{2). ,ünbeschadet des Abs. 1 tritt dieses Gesetz nit 1. Dezem-

ber 1992 in Kraft.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:



Problen:

Z ie le :

Der Vfctl hat den S 59 Abs. 1 der Baüordnung für
Wien (BO), der Abweichungen von Bebauungsvor-
schriften ernöglicht, aus deD Titel der verlet-
zung des Legalitätsprinzips als verfassungssidrig
aufgehoben," die Praxis erfordert aber die ltöglich-
keit, in EinzelfaLl derartige Ausnahnen zu bÄwiI-
I  igen.
Infolge der Unterzeichnung des Abkonmens tlber den
EvlR ist es erforderlich, die Bauproduktenricht-
linie der EG in der BO zu berücksichtigen.
Die Hochhausbestiruäungen der Bo sind zürn feil
a1s technisch überholt anzusehen.
Die Strafbestirnmungen der BO entsprechen nicht den
in den letzten Jahren geänderten Vorschriften des

V O R B L A T T

zur Bauordnungsnovelle

B-VG und des VSIG.

*) Neuregelung der Bewil l igung
von Bebauungsvorschrif ten (S 69

für Abweichungen

B o ) .

* )

( s

*) Anpassung des S 97 Bo an die Ec-Bauprodukten-
r ich t l in ie .

Anpassung der Hochhausbestirnraungen der BO
120) an den Stand der Technik.

*) Anpassung der Strafbestirnnungen der BO
(SS 135,  136)  an  d ie  derze i t ige  Rechts lage.

Novellierung der einschlägigen Bestirnroungen der
Bauordnung für l{ien.

Lösunq:

Alternativen: keine.

keineKosten:



E R L Ä U T E R N D E  B E M E R X U N G E N, a  -

zur Bauordnungsnovelle

A) Al lqerneines :

Der verfassungsgerichtshof hat nit  Erkenntnis vora 11. Dezen-
b e r  1 9 9 1 ,  Z ! , .  c  7 4 1 9 0 - 6 ,  c  : - 7 8 1 9 0 - 6 ,  d e n  s  6 9  A b s .  l  d e r
Bauordnung für wien aus den Titel der verletzung des Legali_
tätsprinzips ars verfassungswidrig aufgehoben, Darnit  wird die
gesetzliche crundlaEe für die cenehmigung unwesentr.icher Ab-
weichungen von Bebauungsvorschriften im Rahrnen der baubehörd-

'-Lichen Bewilligung eines -bestimmten. Bauvorhabens beseitiqt.

Begründet vird die Aufhebung danit, daß die Behörde in vorl-
ziehung dieser Bestinmung in einen unlösbaren ?iiderspruch

. nach den logischen Denkgesetzen kommt, wenn sie in Erfül1ung
:- .  der Pfl icht zur abüägung .öf fentr icher Rücksichten die gleich-

rangigen, alternativen Kriterien, daß öffentr iche Riicksichten
nicht entgegenstehen bzw. öffentt iche Interessen für die Ab_
w e i c h u n g s p r e c h e n , a b z u w ä g e n h a b e ; a u f d e n B o d e n e i n e r d e r - �

artigen cesetzeslage sei der Inhalt der zu treffenden ver_
waltungsbehördl ichen Entscheidung nicht vorherbestimmbar und .
es sei nicht rnögl ich, eine getroffene Entscheidung an Hand
des Gesetzes auf ihre Legali tät zu überprüfen.

.Durch die gegenständliche l,lovelie soll eine Regelung geschaf_
fen rerden, die es einerseits den Anforderungen der praxis
entsprechend weiterhin ermöglicht, in EinzelfaLl für ein be-
stinntes Bauvorhaben geringfügige l,bveichungen von den Be-
stinnungen des Flächenwidrnungsplanes und des Bebauungsplanes
zu genehnigen, und durch die andererseits den zitierten Er-
kenntnis des Verfassungsgerichtshofs Rechnung getragen wird.
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Die Unterzeichnung des Abkonunens ilber den Europäischen wlrt-
schaftsraum (EWR) dureh öster:eich nacht die Anpassung der
Bestinnungen des 5 97 det Bauordnung ftir Wien an die Richtli-
nie des Rates der Europäischen ceneinschaften vorn 2L.L2.LggA
zur Angleichung der Recbts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über Bauprodukte ([Bauproduktenrichtlinie't)

erforderlich. Bei dieser Anpassung lrird von den bereits vor-
liegenden Entwurf der deutschen Uusterbauordnung, Stand:
Apr i I  1991,  ausgegangen.

. Die Hochhausbestirnrnungen der Bauordnung für Wien (S 120) nüs-
sen in einigen Bereichen als technisch überholt angesehen
werden. Angesichts des Uhstandes, daß in den nächsten Jahren

. . in.Wien. eine .Reihe von Hochhausprojekten verwirkl icht rrerden
soll, koamt der durch die vorliegende Novelle erfolgten An-
passung der einschLägigen Vorschriften an den neuesten Stand
der Technik bzw. die Erfordernisse der Praxis große Bedeutung
zu. Gleichzeit ig sol l  in S 5 Abs. 4 l i t .  z die Möglichkeit

; eröffnet nerden, f,ür die.Gestaltung -und die Nutzung von Hoch-
.häusern in die Bebauungspläne besondere Bestirnmungen aufzu-
nehmen.

Aus stadtgestalterischen bzw. stadtökologischen Gründen er-
scheint es vorteilhaft, in dicht verbauten Stadtgebiet in
einzeLnen Fä11en Dachflächen zu begrünen. In S 5 Abs. 4 ] i t .
k wird die Zulässigkeit,  eine derart ige Dachbegrünung in den
Bebauungsplänen vorzusehen, klargestelLt.

SchlieBlich werden durch diese Novelle die Strafbestinnungen

der Bauordnung für wien den in den letzten Jahren geänderten

vorschrj.ften des B-VG und des VStc angepaßt.



B) Zu den einzelnen Best i rnrnunden:

Z u  Z .  1  ( S  5  A b s .  4  l i t .  k ) :

Durch die Ergänzung dieser Bestinunung wird ausdrücklich klar-
geste1.1t, daß in den Bebauungsplänen die Begrünung von Dä-

chern, insbesondere von großen Flachdächern, vorgesehen wer-
den kann.

z !  z .  2  ( s  5  A b s .  4  1 i t .  z ) :

Durch diese Bestirnmung wird die "Onai"n*"ra geschaffen, bei
der Festsetzung von Hochhäusern in den Bebauungsplänen stadt-
gestalterische .Überlegungen bzw. irn Hinbl ick auf die Raunver-
träglichkeit auch Überlegungen hinsichtlich der künftigen
Nutzung der Gebäude, einf l ieBen zu lassen. Bei der Fornul ie-
rung diente S 77 Abs. 4 l i t .  d a1s vorbi ld. Der bisherige S 5
Abs. 4 1it .  z hat nie praktische Bedeutung erlangt und kann
rsomit ersatzlos entfal len.

z !  z .  3  ( s  6 9 ) :

.Die Beuilligung unwesentlicher . Abweichungen von Bebauungsvor-

schrif ten so11 - wie bisher - für ein einzelnes Bauvorhaben

rnit  Bescheid ertei l t  werden. Die diesbezüglichen Bestlrnmungen

sind in Bereich zwischen der Stadtplanung und der Ausführung

eines Bauvorhabens gelegen. Daraus ergibt sich, daß nur ftir

die einzelnen Planungsinstrunente eine Deterninierung erfol-
gen nuß, das verhalten der Behörde dagegen nicht bis ins

letzte Detail festgelegt sein kann. Der Behörde nuß sornit un-

ter Bezugnahne auf die Deterninierung der Planungsinstrunente

ein Beurtei lungsrahmen in'Sinne des Art.  130 Abs. 2 B-VG of-

fen bleiben, doch rnuß dieser Rahnen nach der Judikatur des

Verfassungsgerichtshofs durch die gesetzliche Deterninierung

der Grundlagen und der Ziele und durch die Bestirunung des

Verfahrens der Behörde eindeutig abgesteckt sein. Die Deter-
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'lrinanten dieses Beurteilungsspielraunes der Behörde werden
auf crund der in Abschnitt A) zitierten kechtsr,reinung des
verfassungsgerichtshofs in der vorliegenden Novelle konkreti-

.siert und ergänzt (Abs. 2),.  dabei diente die in S 19 Abs. 2
VStc enthaltene Nornierung von Kriterien für die - ebenfalls
eine Ermessensentscheidung darstellende - Strafzunessung irn
Verwaltungsstrafverfahren als VorbiLd.

Bein nunnehr festgelegten Erfordernis, die zu erhrartenden
Enissionen zu berücksichtigen, wird nicht auf den Bebauungs-
plan Bezug genonnen, da sich das.Maß der zulässigen Ernissio-
nen .ausschl ieß1ich aus der l lächenwidrnung ergibt. So ist ins-
besondere die Ausweisung einer F1äche aIs gärtnerisch auszu-
gestaltende. r. läche der Widroungskategorie rr.Baulandrr zuzuwei.-
sen, ,sodaß das auf dieser Fläche entstehende Ausrnaß an Emis-
sionen nicht -der gärtnerischen Nutzung, sondern der Flächen-
widrnung rrBaulandtr anzurechnen ist.

Einer rr zeitgenäßen .Ausstattung'r d.es . konsensgenäßen Baubestan-
des oder des geplanten Baues wird eine Abweichung etwa dann
dienl ich sein, wenn sie eine behindertengerechte Ausführung
des Baues nit  sich bringt.

Abs. 1 l i t .  f  vird an den Wort laut des
der Fassung der Bauordnungsnovel le 1992

S 5 A b s . 4 l i t . w i n
angepaßt.

Die bisherigen Absätze 2 bis 5 bLeiben inhaltt ich unveränderc
und werden ledigl ich neu bezeichnet, sodaß aucb weit,erhin die
BewilJ.igung der Abweichung von Bebauungsvorschriften rnit dem
betreffenden konkreten Bauvorhaben eng verkntipft bleibt.

In Absatz 8 besteht die wesentliche Änderung gegentiber der
bisherigen Rechtslage (S 69 Abs. -6) darin, daß die Bewil l i -
gung unhresentlicher Abhreichungen von Bebauungsvorschriften
durch eine abgesonderte Berufung nicht bekämpft hrerden kann,
sondern erst zusannen nit der Berufung gegen die Baubewilti-



gung. Dies gilt sorohl fllr den FalL der cenehnigung als auch
ftlr den Fall der Abweisung eLnes Ausnahneantrages. Durch die-
se Regelung soll die bisher zu lange verfahrensdauer wesent-
lich verkürzt werden. In Falle der Abweisung eines Antrages
äuf Bewilligung von Abweichungen von Sebauungsvorschriften
kann die Baubehörde närnlich nunmehr die Baubewilligung sofort
versagen. Irn Falle der Statlgebung eines soLchen Antrages
bingegen kann die Berufung eines Nachbarn nicht - wie nach
der bisherigen Rechtslage - das Baubewi l  l  igungsverfahren ver-
zögern.

Die nach der bisherigen Rechtslage bestehende ttö91ichkeit,
ein Bauvorhaben in jeden Stadiurn des Verfahrens zu nodif i-
zj .eren, .sofern die..Ausnahrnebewil l igung nicht berührt wird,
bleibt durch den letzten satz des Absatzes 8 voll getrahrt.

Zu  Z .  4  und 5  (S  97 ' t  :

.'.. Irn ,Sinn€ "der. Bauproduktenrichtlinie der Europäischen cemein-
schaften (Art ikel 1 bzw. Anhang I) nüssen die in Baugeschehen
verlrendeten Bauprodukte rrbrauchbarrr sein, d.h. sie nrüssen zur
Herstel lung von cebäuden oder von baulichen Anlagen geeignet
sein, die den Anforderungen an rnechanische Festigkeit und
Standsicherheit,  Brandschutz, Hygiene, Gesundheit und Unnelt-
schutz, Nutzungssicherheit,  Schallschutz, Energieeinsparung
und Wärneschutz entsprechen, Solche Bauprodukte sind jeden-

'  fal ls diejenigen, die für .den Verkehr freigegeben vrorden
s ind .  D ie  Absätze  1und.2  des  S 97  s ind  daher  un  d ieses  Tat -
bestandseLement zu ergänzen. In Absatz 1 wird außerden .eine

Definition der [Brauchbarkeittr aufgenonmen.

Die Itlöglichkeit, auf den Verordnungs!'rege Klassen und Lei-
stungsstufen im Sinne des Art. 3 der' Bauproduktenrichtlinie
festzulegen, bietet Spielraurn für nationale Regelüngen unter
Berticksichtigung der. speziellen Anforderungen an ein Baupro-
dukt in Wien.



In Absatz 3 1. Satz sird die Bntbindung von der in äbsatz 2
nornierten Beweispflicht des Baurerbers einerseits aus Ggür:-
den der Zwecknäßigkeit entsprechend den 2. Satz dieser Be-
stinnung auf die Verbindung eines bestimmten Baustoffes oder
Bauteiles nit einer bestirnrnten Bauart und andererseits auf
Bauprodukte, die genäß den Vorschriften über das Inverkehr-
bringen das CE-Synbol a1s EG-Konforrnitätszeichen in Sinne des
Anhanges fII der BauproduktenrichtLinie der EG tragen, erwei-
tert. Darnit erscheint nach Inkrafttreten des EwR-Abkonmens
bei Verwendung eines in Verkehr befindticheh Bauproduktes,
rtelches das CE-Zeichen aufweist, . .der Nachweis erbracht, daß
der Bau nach den Erfahrungen der technischen Wissensciaften
herges te l l t  w i rd .

Z u  Z .  6  ( s  1 2 0 ) :

Auf crund der technischen Entwicklung und der dadurch verbes-
serten brandschutztechniscben Maßnahnen soLl in Zukunft eine
Brandabsc,hnittsf Iäche von.TOO rnz zulässig. sein. Dagegen so]-
len für die Bernessung der Brandabschnitte dj.e notvendigen
Verbindungswege nicht rnehr berücksichtigt werden, zurnal die
AusgestaLtung der notwendigen Verbindungsvrege auf Grund der
Nutzung der Hochhäuser unterschiedlich und unter sich varia-
bel ist und aus diesen crunde kein ei.ndeutiges Benessungs-
kri teriun bi ldet. Eindeutig beneßbar sind dagegen Stiegen-
häuser und deren Schleusen. In Absatz 2 hrerden die entspre-
chenden Änderungen vorgenommen.

Durch die techhische Enthricklung überholt sind Regelungen irn
Absatz 3 über Gänge, die in stiegenhäuser einntinden. Unab-
dingbare Forderung ist jedenfalls, daß nit den Stiegenhäusern
Schleusen verbunden sind. Türen, die die Fluchtwege abschLie-
ßen, sollen in Zukunft feuerhemrnend und selbstzufallend sein.

Absatz 6 entfällt 1it. e, da gernäB den nunnehrigen Absatz
irn Inneren eines Hochhauses ueder Heizräume noch Brenn-

Im

1 1



, stofflagerräune eingerichtet .werden dürfen. In tibrigen wurde
Absatz 6 entsprechend der von Bundeskanzlerant herausgegebe-
nen legistischen Riclrtlinien in urit Zahlen bezelchnetd Glie-
derungseinheiten unterteilt.

Durch die Neufassung des letzten Satzes des Absatz 8 wurde in
Hinblick auf S 105 Abs. 1 in der Fassung der Bauordnungsno-

. velle 1992 die blsherig€ Bestinnung insofern gelockert, als
nunmehr bei nicht notwendigen Stiegen - etwa innerhafb von
Wohneinheiten ( l laisonetten) - Spitzstufen zulässig sind,

- Die Bestinnung des bisherigän aUsatz 9 entfäLlt ,  da die An-
lage eines Fluchtplatzes über dern letzten GeschoB eines Hoch-

. hauses nicht mehr den Regeln der technischen l{issenschaften
entspricht. Auf Grund der heutJ.gen lföglichkeiten der techni-
schen Brandbekärnpfung und der künftigen Ausrüstung .der Ge-
bäude in baulicher Hinsicht sowie hinsichtlich der techni-
schen Hilfseinrichtungen zur Brandbekänpfung kann es aus

'.1 -" ... tectrniseher Sicht ohne weiteres vertreten r,rerden, daß in Ge-
'' fahrenfalle gefährdete Personen sorrohL nach oben als auch

nach unten, je nach Lage des Brandherdes, flüchten und qrarten

können, bis der Brand in den betroffenen Geschossen gelöscht

ist. Weiters ist zu beachten, daß irn Brandfalle die Rettung
von tlenschen rnittels Hubschraubers kaurn nöglJ.ch ist, da der

Hubschrauber auf crund der therrnischen VerhäItnisse ntcht
landen kann.

Die Bestirnrnung des bisherigen Absatzes 10 entspricht gleich-

falls nicht nehr den techni.schen Anforderungen, zuaral diese
Regelung auf Kabelschächte a1lein bezogen ist und tiberdies zu
allgenein gefaßt ist. Das Erfordernis einer Abschottung lot-
recht geführter Installationsschächte ist in Einzelfall zu
beurteilen und.kann auf Grund des nunrnehrigen Absatzes 15
durch bestirnnte, dern konkreten Fa1} entiprechende Auflagen
gerege).t werden.
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In Folge der Neufassung des ersten Satzes des bisherigen Ab-
satzes 11 (nunnehr Absatz 9) kann nun in Einzelfall konkret

verlangt werden, welche und vieviele Stiegenläufe untereinan-
der verbunden rrerden nilssen. Detailregelungen über höhere An-
forderungen an Stiegen sollen - lrie bisher - einer Verordnung

der Landesregierung vorbehalten sein.

Gegenüber den bisherigen Absatz 12 wird nunnehr ird Absatz 10
den Erfordernissen einer erhöhten Sicherheit insofern Rech-
nung getragen, als für jeden Brandabschnitt die Einricbtung
eines Sicherheitsaufzuges (Feuerwehraufzuges) zwingend vorge-
schrieben wird.

Irn bisherigen Absatz 13 (nunmehr Absatz 11) wird in Hochhäu-
sern nun neben den Zentral- und Elektroheizungen auch die
Fernwärne als umweltf reundlichste Beheizungsart ausdrücklich
angeführt. In übrigen wird klargestellt, daß die Verwendung
von Gas in Hochhäusern lediglich innerhaLb der einzelnen woh-
nungen -oder Betriebseinheiten - ethra für einzelne lteiz- bzn.
Kochstel len - ausgeschlossen serden sol l ,  nicht jedoch als
Energieträger für cas-Zentralheizungsanlagen in Heizräunen
für Hochtrausanlagen.

Die Änderung des bisherigen Absatzes 16 (nunnehr Absatz 14)
ist erforderlich, da nach den Stand der Technik trockene

Lösctrtassersteigleitungen nicht rnehr eingerichtet werden

soL len.

Oer bisherige Absatz 17 entfällt, da für Hochhäuser, in denen

sich keine Aufenthaltsräune befinden, ohnehin die für Sonder-

bauten in Sinne des S 121 der Bauordnung für tlien vorgese-

henen Erleichterungen gewährt rrerden könneni sind Aufent-

haltsräune vorhanden, konrnen in vol]ern Unfang die Bestinmun-
gen für Hochhäuser zur Anwendung.



9

ttn ein größtnögliches lrlaß an sicherheit zu gewährleisten, . ist
es insbesondere bei Hochhäusern erforderlich. bauliche Brand-
schutznaßnahnen durch sicherheitstechnische Maßnahnen zu er-
gänzen. Aus diesen crund wird iro bisherigen Absatz 1g (nun-
mehr Absa.tz 15) die Möglichkeit geschaffen, sicherheits-
technische Anforderungen irn Einzelfall in Rahnen der Baube-
willigung durch Auflagen vorzuschreiben. Aus densel.ben Erwä-
gungen wird eine periodische überprüfung der sicherheitstech-
nischen Einrichtungen eines Hochhauses vorgesehen. Die Gren-

'zen der von der Behörde verlangten zusätzLichen Anforderun-
gen, die die Vorschreibung von Auflagen rechtfert igen, er-
scheinen durch die Eeschränkung auf sicherheitstechnische An-
forderungen, die in den Bauplänen nicht dargestel l t  nerden
können, ausreichend döterrniniert.

Z t r  Z .  7  ( S  1 3 5 )  :

In Absatz 1 wird die Geldstrafe soweit angehoben, daß sie
..aueh .ira vergle,ich ..zurn üblichen Bauaufwand spürbar wird.

Prirnäre Freiheitsstrafen wegen übertretung der Bauordnung,
die in der Praxis zwar unüblich waren, deren Androhung jedoch

unerläßIich ist, urn den Hauseigentüner zur Erfüllung seiner
gesetzliehen Verpflichtungen - etwa der nrit LGBI . für Wien
Nr. 28 17992 geschaffenen Bestirnnung des g 123 Abs. 3 der Bau-
ordnung für lfien - zu verhalten, sind durch Anderungen des
vstc auch.rechtlich nur mehr ln sehr beschränkten Ausnaß zu-
lässig. Ihre Verhängung ist nur bei Wiederholungsgefahr er-
laubt (S 11 VSIG); eine zwei tfochen itbeisteigende Frelheits-
strafe ist überdies nur zulässig, wenn sLe wegen besonderer
Erschwerungsgründe geboten ist (S 12 Abs. 1 VStc). AIs Aus-
gleich für den weitgehenden Entfall der Freiheitsstrafe dient
die nun wesentLich höhere Obergrenze der celdstrafe.

Eine Regelung der Ersatzfreiheitsstrafe ertibrigt sich in Hin-
bl ick auf S 16 VStG.
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Z u  Z .  I  ( S  1 3 6 1  :

In Absatz 2 nird der durch die Bundes-Verfassungsgesetzno-
vel.Ie 1988 erfolgten ilnderung der VerfassungsrechtslaEe inso-' 
.fern Rechnung getragen, als - einer geschlossenen Regelung
iregen - im Gesetz ersicbtlich genacht wird, daß numehr der
Unabhängige Verwaltungssenat als Berufungsbehörde in VeruaL-

. '  tungsstrafsachen tät ig wird.

In Artikel 131 Abs. 2 B-VG ist die litöglichkeit vorgesehen,
' Beschwerden gegen Bescheide von verwaltungsbehörden rregen

Rechtswidrigkeit durch Gesetz auch in anderen als den in Ab-
satz 1 angeführten Fä1len zuzulassen. Von dieser lrtöglichkelt
soll nun Gebrauch gemacht werden, um die sich abzeichnenden
Problene einer Judikaturdiskrepanz zum Adrainistratiwerfahren
zu verneiden. Das Recht zur Anrufung des vernaltungsgerichts-
hofs wird dem llagistrat aLs Strafbehörde erster Instanz ein-
geräumt.
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